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Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dok­
tor Fischer, Dr. Mock und Genossen betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Unver­
einbarkeitsgesetz, das Bezügegesetz und 
andere Rechtsvorschriften geändert werden 

(82/A) 

Die AbgeOordneten Dr. Fis c her, Dr. M 00 c k, 
M ars c h, Dr. Hau s e r, M ü h 1 b ach e r, 
Dr. K ö n i g und Genüssen haben in der Sitzung 
des N atiünalrates am 22. Oktüber 1980 den 
üben genannten Initiativantrag, der dem Verfas­
sungsausschuß zugewiesen wurde, eingebracht. 
Dieser Initiativantrag zielt vor allem darauf 
ab, im Sinne einer Vereinbarung zwisdJ.en dem 
Paneivorsitzenden ,der Süzialistischen Partei 
österreichs und dem BundesparteiOobmann der 
österreichischen Vülkspartei die U nvereinbar­
keitsbescimmungen im Bereich der POolitik zu 
verschärfen und die einkümmensteuerrechtlichen 
Sünderregelungen bei der Besteuerung pülitischer 
Funktiünäre zu beseitigen. 

Der Verfassun~s:wS'Schuß hat diesen Initiativ­
antrag in seiner Sitzung am 24. Oktober 1980 
in Verhandlung gezügen. Nach einer De­
batte, in der die Abgeürdheten DDr. K ö n i g, 
Dr. Er mac 00 r a, Dr. Fr i s c he n s chi a ger, 
Dr. Fischer und Dr. Hauser das Würt 
ergriffen, hat der Ausschuß hinS'ichtlich des § 1 a 
Abs. 4 im Art. I Z 3 mehrstimmig, im übrigen 
einstimmig beschlossen, dem Hühen Hause die 
Annahme des Gesetzentwurfes in der beigedruck­
ten, vün den AbgeÜl'dneten DDr. H e sei e und 
Dr. Hau s e r vürgeschlagenen Fassung zu emp­
fehlen. 

Zu einzelnen Bestimmungen des angeschlüsse­
nen Gesetzentwurfes ist fülgendes zu bemerken: 

Zur Änderung,des Unvereinbarkeitsgesetzes: 

Bundesregierung, d~e St~allssekretäre, die Mit­
glieder der Landesregierungen süwie der Bür­
germeister und die amtsführenden St~dträte in 
Wien während ihl'er Amtstätigkeit keinen Be­
ruf mit ErwerbsaJbsicht ausüben dürfen. Mit dem 
Ausdruck "Beruf mit Etwerbsabsicht" wird die 
Bestimmung des Art. 61 Abs. 1 B-VG für den 
hier betrüffenen Persünenkreis dahin gehend 
präzisiert, daß d~,e Entgelclichkeit ,der Berufsaus­
übungen ein wesentliches Kriterium für die Un­
vereinbarkeit ist, wobei die schün bisher gelten­
den Unvereinbarkeitsbestimmungen selbstver­
ständLich im vüllen Umfang aufrechtbleiben. 
Die erwähnte Bestimmung des § 1 ades Unver­
einbarkeitsgesetzes untersagt ferner nur die 
"Ausübung" eines Berufes.' Dies bedeutet, daß 
zwar die tatsächliche Aus ü b u n g eines Be­
rufes untersagt ist, andererseits aber ein weiter­
gehender Eingriff nicht erfüLgt. Sü darf bei­
. spielsweise ein Rechtsanwalt, der eine Regie­
mmgsfunktiün übernimmt, zwar nicht als Rechts­
anwalt tätig werden, kann aber - wenn er es 
wünscht - weiterhin in der Liste der Rechtsan­
wälte eing,etragen ble~ben. 1\hnlidJ. verhält es sich 
bei einem Dienstnehmer: sein Dienstverhältnis 
kann bei übernahme einer Regierungsfunktiün 
aufl'echtbleiben Ooder er kann karenziert . wer­
den. Es ist dies Sache der Vel'einbarung zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer. Ferner hat die 
vürliegende Besllimmung keinen Einfluß auf den 
Bestand einer allfälligen Künzessiün zur Aus­
übung eines Gewerbes und dergleichen. In allen 
diesen FäHen ist· a,1sü led.iglidJ. die tatsächlidJ.e 
Ausübung des Berufes unzulä.ssig. 

Durch die Bestimmung des§ 1 a Abs. 4, wünach 
die VerwaltlUng des eigenen Vermögens nicht als 
Ausübung eines Berures anzusehen ist, wird 
klargestellt, daß insbesondere die Verwalllung 
vün eigenen Unternehmen süwie die Mitwirkung 
mit aUen Rechten und Pflichten in den die 

Der in das Unvereinbarkeitsgesetz eingefügte I Eigentümer vertrellenden Organen vün Kapital­
neue § 1 a sieht vür, ,daß die Mitglieder der gesellschafuen nicht ausgeschlossen wird. 
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2 494 der Beilagen 

Zur Bestimmung des § 1 b Abs. 1 des Uriver--, Gegenüber der derzeitigen Rechtslage sieht 
einbarkeitsglesetzes ist zunächst hervorzuheben, die Neufassung deshalb vor, daß ein Personen­
daß durch die Wendung "Mitglieder der Lan- kraftwagen - bei grundsätzlicher Beibehaltung 
desregierung" im Gegensatz zur Bestimmung des Verfügungsrechtes des jeweiligen Vorsitzen­
des § 1 a Abs. 1, hier für den Bereich der Stadt den des Bundesrates über diesen - auch von 
Wien auch die nicht-amtsfühl1enden Stadträte den stellvertretenden Vorsitzenden in Anspruch 
erfaßt werden. Ferner bezieht sich die Anzeige- genommen weJ:1den kann. Hiebei wird davon 
pflicht aJUch Mlf treuhändi,sch verwaltete Betei- ausgegangen, daß dieser Personenkraftwagen in 
ligungen. der Bundeshauptsta,dt für Dienstfahrten zur Ver-

Durch die Regelung, daß im Falle einer be- f~gun~ zu stellen ist, wa,s nicht. bedeutet, daß 
stimmten Beteiligung an einem Unternehmen SIch dIe Fahrten nur auf den Bereich der Bundes­
diesem "weder unmitteLbar noch mittelbar" Auf- hauptstadt erstrecken dürfen, wohl aber, daß 
träg,e in bestJimmten FäUen erteilt werden dürfen, die Bereitstellung .des Fahrzeuges und des Fah­
soll zum Ausdruck gebmcht werden, daß die rers nur in Wien - praküsch als() durch die 
Regelung des Verbotes einer Auftragserteilung ParlamentsdirektJion - zu erfolgen hat. 
auch im FalLe von Subaufträgen gilt. Aus der vorgeschlagenen Neuregelung werden 

Hinsichtlich des §1 b Abs. 4 des Unver,ein- gegenüber der geltenden RechtJslage somit keine 
barkeitSigesetzes ist daraiuf hinzuweisen, daß die zusätzEchen Aufwendungen erwachsen, sondern 
sinngemäße Anwendung dieser Bestimmung für es bleibt - wie schon im derzeitigen Gesetzes­
die Länder in dem Sinne zu verstehen ist, daß tex:t normiert - grundsätzlich bei einem Dienst­
zur Veröff,entLichung derartiger Mitteilungen der wagen für den Vorsitzenden des Bundesrates. 
jeweilige Lartdesh<IJuptmann verpflichtet ist und Zu Art. XIV: 
die Veröffentlichung selbst in den Amtsblättern 
der einzelnen Länder zu erfolgen hat. 

Zur Änderung des Bezügegesetzes: 

Durch die Wendung "e i n Auslagenersatz" 
im § 9 wird klargesteLlt, daß dieser - analog 
zur Regelung im § 16 - nur einmal gebührt. 

Hinsichtlich der Neufassung des § 17 Abs. 2 
istdaraJUf hinzuweisen, daß seit 1945 alle Vor­
sitzenden des Bundesrates ausnahmslos auf die 
Bereitstellung eines Dienstwagens verzichtet und 
statt dessen die vorgesehene Entschädigung in 
Anspruch genommen h<IJben. Der geltende Geset­
zestext nimmt aber auf die. Tatsache keine Rück­
sicht, daß die Bundesländer im Vorsitz des Bun­
desrates halbjährlich wechseln und daher die 
Kontinuität vor allem bei den Stellvertretern 
des jeweiligen Vorsitzenden liegt. 

DDr. Hesele 

Berichterstatter' 

Die in' dieser Bestimmung vorgesehene Frist 
von sechs Monaten wurde deshalb gewählt, um 
den Ländern hinreichend Gelegenheit zu geben, 
die entsprechenden landesgesetzlichen Vorschrif­
ten Zleitgerecht zu erlassen. 

Der Ausschuß geht weiters von der. Annahme 
aus, daß die in der Begründung des Initiativan­
tr<IJges I unter Punkt 10 vorgesehene Änderung 
betreffend die Anwendung der Richtllinien . der 
Bundesregierung zur DNORM A 2050 verwirk­
licht wiJ:1d. 

Der Ve-rfa,ss~~sausschuß stellt somit den A n­
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e­
s chi 0 s sen enG e 's ,e t zen t w u r f die . ver­
faslsungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 10 24 

.Dr. Schranz 

Obmann 

'j. 
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I 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XYYY, mit dem das Unvereinbarkeitsgesetz, 
dCls Bezügegesetz und andere Rechtsvorschrif­

ten geändert werden 

Der Nationalmt hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Unvereinbarkeitsgesetz, BGBl. Nr. 294/ 
1925, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Ni:'. 100/1931 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel hat mIauten: 

"Bundesgesetz über Unvereinbarkeiten' für 
oberstle Organe und sonstige öffentliche Funk­
tionäre (Unvereinbarkeitsgesetz)". 

2. Der § 1 hat zu lauoen: 

,,§ 1. Die Beschränkungen dieses Bundesge­
setzes gelten für 

1. die im Art: 19 Abs. 1 B-VG bezeichneten 
Orpne der VollZJiehung, 

2. die Bürgermei,ster, ihre Stellvertreter und 
die Mitglieder des Sta,dtsenates in den 
Städoen mit eigenem Stanut, 

3. die Mitglieder des Nationalrates, des B'un­
des rates und der Landtage." 

3. Nach § 1 werden die foLgenden §§ 1 a und 
1 beingefügt: 

,,§ 1 a. (Verfassungsbestimmung) (1) Die Mit­
glieder der Bundesregierung, die Staatssekretäre 
und die Mitgli'eder der Landesregierungen (in 
Wien der Bürg,ermeister und die amtsführenden 
Stadträte) dürfen während ihrer Amtstätigkeit 
keinen Beruf mit Erwel'lbsabsicht ausüben. 

(2) Unverzüglich nach Amtsantritt haben die 
Mitglieder der Bundesregierung und die Staats­
sekretär,e dem Unvereinbarkeits;vusschuß des 
Nationalrates (§ 4), die Mitglieder der Landes­
regierungen dem nach der Landesgesetzgebung 
zuständigen Ausschuß des Landtages die Aus­
übung eines Berufes (Abs. 1) anzuzeigen. Ge­
nehmigt der Ausschuß die Ausübung des Berufes 
unter Bedachtnahme auf die Gewährleistung 

emer objektiven und unbeeinflußnen Amtsfüh­
rung nicht, so ist die Ausübung des Berufes 
spätestens drei Monate nach einem solchen Be­
schIuß des Ausschusses einzustellen. 

(3) Eine im' Abs. 1 bezeichnete Person darf 
während ihrer Amtstätligkeit eine Berufstätig­
keit (Abs. 1) nur mit Genehmigung des Aus­
schusses beginnen. 

(4) nie Verwaltung des eigenen Vermögens 
sowie die Ausübung von Funktionen in einer 
politischen Partei, in einer gesetzlichen Inter­
essenvertrenung oder freiwilligen Berufsvereini­
gung, in die d~e Person gewählt wurde, gelten 
nicht als Ausübung eines Berufes (Abs. 1). 

§ 1 b. (Verfassungsbestimmung) (1) Steht ein 
Unternehmen im Eigentum eines Mitgliedes der 
Bundesregierung, eines Staatssekretärs oder eines 
Mitgliedes der Landesregierung oder sind sIe 
Eigentümer von Antehlsrechten an einer Gesell­
schaft oder sonstiger Anteilsr,echte an, einem 
Unternehmen, so sind sie verpflichtet, bei An­
tritt ihres Amtes oder unverzüglich nach Er­
werb solchen Eigentums dies dem Unvereinbar­
keitsausschuß des Natlionalrates (§ 4) oder dem 
nach der Landesgesetzgebung zuständigen Aus­
schuß des LandtGges anzuzeigen; dabei ist das 
Ausmaß bestehender Anreilsrechte einschließlich 
der des Ehegatten anzrugeben. Liegt eine Beteili­
gung, einschließlich der des Ehega tten, über 
25 vH, so dürfen solchen Gesellschaften oder 
Unternehmen, 

1. sofern es sich um Mitglieder der Bundes­
regierung oder um Staanssekretäre handelt, 
weder unmittelbar noch mittelbar Aufträge 
vom Bund und von der Kontrolle des 
Rechnungshofes gemäß Art. 126 b B-VG 
unterliegenden U ntlernehmen, 

2. sofern es sich um Mitglieder der Landes­
regierung handelt, weder unmittelbar noch 
mittelbar Aufträge vom betreffenden Land 
und von wegen einer finanziellen Beteili~ 
gung dieses Landes der Kontrolle des Rech­
nUrllgshofes gemäß Art. 127 Abs. 3 B-VG 
uriterliegenden Unternehmen 

ertleilt werden. 
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(2) Der Abs. 1 gtilt sinngemäß für die Ver­
gabe von Aufträgen an freiberuflich tätige Mit­
glieder der Bundesregierung, Staatssekretäre und 
Mitglieder der Landesl'1egierungen und solche 
freiberuflich tätige Personen, die mit einem Mit­
gli,ed der Bundesreg,ierung, einem Staatssekretär 
oder mit einem Mitglied der Landesregierung in 
einer Büro- oder Kanzleigemeinschaft tätig sind. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann für 
Mitglieder der Bundesregierung und für Staats­
sehetäre der Unvereinbr.arkeitsausschuß des Na­
tionalrates (§ 4), für Mitglieder der Landesregie­
rung der nach der Landesgesetzgebung zustän­
dige Ausschuß des. Landta~s . Ausnahmen zu­
lassen, süfern durch geeignete Vorkehrungen die 
unbedenkliche' Amtsführung sichergestellt ist. 

(4) Der Unvereinbarkeitsa,usschuß des Natio­
nalrates (§ 4) hat dem Bundeshnzler jene 
Unternehmen und freiberuflich tätigen Perso­
nen im Sinne des Abs. 2 mitzuteilen, an die keine 
Aufträge erteilt werden dürf.en. Der Bundes­
kanzI.er hat diese Mitteilung im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung kundzumachen. Diese Bestim­
mung rst im Bereich der Länder sinngemäß an­
zuwenden." 

4\. Der I§ 2 Abs·. 1- hat zu lauten': 

,,(1) Die iin § 1 Z 1 und 2 bezeichneten Per­
sanen. dürfen, sofern sich, dies nicht bereits aus 
§. 1 ,a Abs. 1 ergibt, während ihrer Amt'stäügkeit 
keine leitende StelLung in einer' Aktiengesell­
schaft,. einer' auf den, Gebieten. des Bankwesens, 
des Handels, den Industrie oder des Verkehrs 
tätigen Gesdlschaft mit beschränkter' Haftung 
oder einer Sparkasse einnehmen; insbesündere 
dürfen sie weder' dem. Vürstand oder Aufsichts­
rat. einer Aktiengesellschaft: oder einer Sparkasse 
angehören noch Geschäftsfünrer oder Mitglied 
des: Aufsichtsrates einer Gesel1schaft mit be­
s.chränkter. Haf.tung der bezeichneten Art sein." 

5; 1m. § 3 Abs. 1 Z 2 ist. das Wart "Stadtrat" 
durch das. Wort "Stadtsenat" zu' ersetzen .. 

6. Der § 5 hat zu lauten: 

j,§ 5. (1) Der Unv,ereinbarkeitsausschuß hat 
. innerhalb dreier Münate· Beschluß zu fassen; er 
,'teilt seine Beschlüsse dem Präsidenten oder Vor­
sitz,enden mit, der sie. dem Vertretungskörper 
zur Kenntnis bEingt. 

(2) Lautet der B'eschluß: dahin, daK eine im § 2 
erwähnte- Beteiligung mit der Ausübung des 
Mandates' unveneinbar ist,. so. hat der Präsident 
ader Vürsitzende den Betroffenen hievon, zu ver­
ständigen UI1!d ihn wfzufol1dern, ihm innerhalb 
von. drei Monaten nachzu.weisen,~ daß er dem 
B'eschluß eritsprochen habe; Der Präsident oder 
Vorsitzende hat. nach Ablauf dieser Frist. dem 
Vertretungskörper Bericht zu erstatten." 

7. Der § 8 Ahs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) . (VerfaslSUngsbestimmung) Wenn eine der 
im § 1 genannten Personen entgegen dem Be­
schluß des Unvereinbarkeits,ausschusses oder des 
nach der Landesgesetzgebung zuständigen Aus­
smUJSses des Landtages eine Berufstätigkeit im 
Sinne des § 1 a ausübt oder eQne der im § 2 be­
zeichneten Stellen trotz Versagens der Genehmi­
gung inne hat, kann der ruLch diesem Bundes­
gesetz in Betracht kommende Vertr,etuilgskör­
per beim Verfassungsgerichtshof .den Antrag 
stellen, auf Verlust des Amtes oder Mandates 
zuerkennen. Für den Nationalrat und den Bun­
desrat wird ein solcher Antrag durch den Un­
vereinbarkeitsaussmuß (§ 4) gestellt." 

8. Nach § 8 Wil1d folgender § 8 a eingefügt:­

,,§ 8 a. Scheidet eine der im §' 1 Z 1 und 2 
bezeichneten Personen aus einer dort genann­
ten Funktiün aus, derentwegen sie auf Grund 
dieses Bundesgesetzes einen. Beruf (eine leitende 
Stellung) gemäß § 1 a Abs. 1 bzw. § 2 Abs. 1 
nicht ausüben durfte, ohne daß ihr bzw. ihren 
Hinterbliebenen a,uf Grund des. Bezügegesetzes 
oder eines gleichartigen Landesgesetzes ein Ruhe­
(V ersorgungs-)Bezug gebührt,. so., hat der Bund 
bzw. das Land, dessen Landesregierung bzw. 
die Gem~inde,deren Stadtsenat der Betreffende 
angehörte, dem nach den sozialversicherungs­
rechtlichen Bestimmungen jeweils in Betracht 
kommenden Pensionsversicherungsträger einen 
überweisungsbetrag ~u le~sten. Für die Leistung 
des Überweisungsbetra,ges jIDd die Rechtswir­
kung dieser überweisung gelten die §§ 311 ff. 
des Allgemeinen Sozial versicherungsgesetzes, 
§§ 175 ff. des Gewerblichen Sozialversicherungs­
gesetzes und §§ 1.67 ff. des Bauern-Sozialver­
sicher;ungsgesetz,es' entsprechend." 

Artikd 11 

Das Bezügeges,etz, BGBt Nr. 27311972; zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGB!. Nr. 682/ 
1978 w~rd wie foLgt geändert: 

1. Der § 5. hat zu lauten: 

,,§ 5. IDer B;e21ug, des Bundespräsidenten ent,,: 
spr,icht 400 vH des jeweiligen Gehaltes eines 
Bundesbeamten des Dienststandes' der Allgemei­
nen, Verwaltung, DienstkIasse IX, Gehaltsstufe 6-, 
zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen~" 

2. Der § 6 hat zu~ lauten: . 

. ,,§ 6. Der Anf'ilngsbezug des Bundeskanzlers, 
des Vizekanzlers;, eines. Bundesministers, eines 
Landesha,uptmannes und des Präsidenten des 
Rechnungshofes beträgt 200 vH, der eines Staats­
sekretärs und des V~zepräsidenten. des Rech;. 
nungshofes 180 vH des Anfangshezuges: eines 
Mitgliedes des N ationalra tes.~' 
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3. Der'§ 8 Abs; 1 hat zu lauten: genannten Organe '9 vH des Bezuges und der 
,,(1) Der Bezug der Präsidenten des National-Sonderza:hlungen.'" ' 

rates, des Versitzenden des 'Bundesrates und 
seiner Stellvertreter erhoht sich für, die Dauer 
ihrer Amtstätigkeit um eine Amtszulage, die 

8. Im § 12 entfällt der Abs. 3, der bisherige 
Ahs. ·4 erhält die Absatzbezeichnung ,,(3)". 

90 vH des ihnen gebührenden Bezuges (§§ 3, 9. Der letzte Satz des § 14 Abs. 1 hat zu lau-
4 und 7) betdvgt; der 'Bezug der 'Obmänner der ten: 
Klubs (im Falle der Bestellung eines geschäfts­
führenden Klub0bmannes jedoch nur der Bezug ,,§ 10 Abs. 1 bis 3 ist sinngemäß anzuwenden." 

,dieses geschäftsführenden Klubobmannes)erhoht 10. ,Der erste Satz des § 14 Albs. 2 hat zu 
sich für die Dauer ihrer Amtstätigkeit um eine lauten: 
Amtszula~e, oie 66 vH des ihnen gebührenden 
Bezüges(§§ 3,4 und 7) beträgt." 

4. Der § 9 hat ·zu lauten: ' 

,,§ 9. (1) Den obersten Organen im Sinne 
des § 1 Abs. Jgebührt neben ,ihren Bezügen ein 
monatlicher Auslagenersatz, :bei dessen Erniitt­
'lungvon 'dem Bezug auszugehen ist, der sich 
nach den Vorschriften ,dieses Bundes,gesetZes 
unter Zugrundelegung des Gehaltes eines ·Bundes­
beamten der Allgemeinen Verwaltung, Dienst­
klasse IX, Gehaltsstufe 6, zuzüglich allfälliger 
Teuerungszulagen sowie einer allfälligen Amtszu­
lage ergeben wÜl"de. 

(2) Der Auslagenersatz des Bundespräsidenten 
und des Bundeskanz1ers betr~t 30 vH, der 
Auslagenersatz der übrigen Mitglieder ,der Bun­
desregierung, der Landeshauptmänner, des Prä­
sidenten des Rechnungshofes, der Staatssekretäre, 
der Präsidenten des Nationalrates, des Vorsit­
zenden des Bundesrates und seiner 'Stellvertre­
ter und des Vizepräsidenten des Rechnungshofes 
beträgt 40 -vB, der Auslagenersatz der übrigen 
Mitglieder des Nati0nalratesund des ,Bundes­
rates beträgt 25 vH des nach Abs. 1 zu er­
mittelnden Bezuges." 

'5. Der§ 10 Abs. 3 hat zu 'lauten: 

,,(3) Solange Mitglieder. der Bundesregierung, 
Staatssekretäre, Landeshauptmäpner, der Präsi­
dent oder, Vizepräffident des Rechnungshofes 
einen Bezug nach § 6 erhalten, werden Ruhehe­
züge als ehemaliges Mitg},ied des Nationalrates 
oder des Bundesrates stillgelegt. Beziehen solche 
Organe einen RuhebeZUJg als ehemaliges Mitglied 
eines Landtages oder einer Landesregierung, so 
verringert sich der nach§ 6 gebühren.de Bezug 
umcLiese Nettoruhebezüge." 

'6. Dem§ 10 wir.d folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die Bestimmungen ,der Abs. ,1 bis 3 spwie 
der §§' 6 ~und 7 gelten sinngemäß auch für die 
im Art. 71 des )Bundes~Verfassungsgesetzes ge­
nannten ,Rersonen/' 

7. Der § 12 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Der monatliche Pensionsbeitrag 'betr~gt 

für Mitglieder des Naciona:lrates und des Bun­
desrates 7 vH,für ,die übrigen im §. 1 Abs. 1 

,;Die Mitglieder des Nationalrates 'erhalten, 
wenn sie diese Funktion ununterbrochen min­
destens drei Jahre ausgeübth<lben, nach Beendi­
gung dieser Funktionsausübung eine einmalige 
Entschädigung. ~, 

11. Dem § 14 Abs.4 ist, foLgender Satz anzu-
ffigffi: ' 

"In diesem Fall ist eine Mindestfuriktionsdauer 
im Sinne des Abs. 2 'fmter Satz nicht ,erforder-
1ich." 

12. Der§ 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. (1) Dem Bundespräsidenten und dem 
Bundeskanzler gebührt eline Amtswohnung. 
Wird, eine Amtswohnung nicht in Anspruch ,ge­
nommen, so sind die nachgewiesenen Miet- und 
Betriebskosten für die Haltung einer angemesse­
nen Wohnung zu ersetzen. 

(2) Dem Bundespräsidenten, den Mitgliedern 
der Bundesregierung,denPräsidentendes'N :itio­
nalrates, dem VOl'Sitzenden des Bundesrates, dem 
Präsidenten und dem Vizepräsiden,:en des Rech­
nungshofes, den Landeshauptmännern sowie·den 
StaaLssekretären gebührt ein Dienstwa?;cn., Wird 
ein solcher nicht 'zur Verfügun,:g :gestellt, so ist 
eine Entschädigung zug,ewähren, deren Höhe 
unter 'Berücksichtigung der .mit der Beistellung 
eines Dienstw:ligens verbundenen Betriebskosten 
~oin .Bundesrn:inister für :Finanzenzu .bestimmen 
ist. Ferneiist mit ,Einverständnis ,des Vorsitzen­
den des Bundesrates dessen Dienstwagen auch 
seinen Stellvertretern in der Bundeshauptstadt 
für Dienstfahrten ZUr Verfügung zu stellen." 

13. Der § 19 hat zu lauten: 

,,§ 19. (1) 'Das Ausmaß der Vergütungen für 
Dienstreisen der' Mitglieder der Bundesregierung, 
der Staatssekretäre un.d des Bräsidenten ,sowie des 
Vizepräsidenten des Rechnu~gshofes richtet sich 
nach den Vorschriften für -die 'Bundesbeamten 
der Allgemeinen Verwaltung, DienstklasseIX, 
mit der Maßgabe, daß die Näehtigungsgebühr in 
Höhe der tatsächlich anfaHenden Kosten 'festzu­
setzen :ist. Der Bundeskanzler erhält leinen Zu­
schlag in Höhe von 30 vH derT,agesgehühr. 

,(2) Den Landeshauptniännern .gebührendie 
im Abs. 1 erster Satz genannten Vergütungen, 
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wenn die Dienstreise in Angelegenheit'en der 
mittelbaren Bundesverwalwng unternümmen 
würden ist. 

(3) Die Abs. 1 und 2 finden auf Dienstreisen 
insoweit keine Anwendung, als ihre Küsten vüm 
Bund unmittelbar getragen weI'den (Staats­
reisen)." 

14. § 25 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

"b) der Zeit·der Funktionsausübung als Mitglie,d 
·eines Landtages, wenn für diese Zeit ein 
Beitrag nach § 12 Abs. 3 geleistet wird,". 

15. Der zweite und dritte Satz des § 33 Abs. 1 
haben zu lauten: 

"Diese überweisung hat jedüch nur dann zu 
erfolgen, wenn :liuf Grund der in Betracht küm­
menden landesgesetzlichen Bestimmun~en Mit­
glieder des Lan:,dtages vün ihren Entschädigun­
gen Beiträge mindestens in der im § 12 Abs. 3 
vürgesehenen Höhe zu leisten haben. Erreichen 
diese Beiträge nicht diese Höhe, So' ist nur der 
entspI'echende Teil der überweisung zu leisten." 

16. Dem § 36 ist. foLgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) (Verfassungsbestimmung) Hinsichtlich des 
Präsidenten und desVizeprä&i,denten des Rech­
nungshofes hat im 'Sinne des Abs. 2 der Präsi­
dent des NatiünalratJes an die Stelle der ober­
sten Dienstbehörde :z:u treten." 

17. Der § 49 wird aufgehoben. 

18. Der § 50 hat zu lauten: 

,,~ 5'0. (Verfassungsbestimmung) Soweit sich 
die Bestinfmimgen dieses Bundesge~etzes auf Mit­
glieder des Nationalrates und des Bundesrates 
sowie auf den Prä~identen und den Vizepräsi­
denttm d6s Rechnungshofes beziehen, obliegen 
die zu treffenden M~ßnahmen dem Präsidenten 
des Nat·ionalrates. Auf das Verfahren ist das 
Allgemeine VerwaltungsV'erfahrensgesetz 1950, 
BGBL Nr. 172; anzuwenden." 

Artikel III 

Das Verfasmngsgerichtshofgesetz 1953, BGBL 
Nr. 85, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setJz BGBl. Nr. 683/1978, wird wie folgt geändert: 

1. Der § 4 Abs: 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Mitglieder des Verfassungs gerichts­
hofes erhalten. vom ErstJen des ihrer Bestellung 
nachfolgenden Münats an eine Geldentschädigung 
in folgender Höhe: 

1. Der Präs~dentirn Ausmaß von 166 vH, . 

2. der Vizepräsident im Ausmaß vün138 vH, 
3. die ständigen Referenten im Ausmaß' von 

138 vH, 

4. die übrigen Mitglieder im Ausmaß vün 
83 vH 

des Bezuges, auf den jeweils ein Mitglied des 
Nationalrates Anspruch hätte, wenn es seit der 
Ernennung zum Mitglied des Verfassungs ge­
richtshüfes dem Nationalrat als Abgeordneter 
angehören würde. Die Mitglieder des Verfas­
sungsgerichtshofes erhalten ferner für jeden 
Monat einen Aushgenersatz in der Höhe von 
25 vH ihrer monatlichen Geldentschädigung." 

2. Der § 4 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Ersatzmillglieder des Verfassungs gerichts­
hofes erhalten für jede Sitzung, an der sie teil­
genommen haben, eine Entschädigung, die für 
jeden Sitzungstag ein Zehntel deI' für einen 
Münatentfallenden Entschädigung der im Abs. 1 
Z 4 genannten Mitglieder - bemessen nach dem 
Anfan<gsbezug -'- beträgt; ferner erhalten sie für 
jeden Sitzungstag einen A'uslagenersatz in der 
Höhe von 25 vHihrer Entschädigung." 

3. § 5 a Abs. 2 zweiter SatlZ entfällt. 

Artikel IV 

Das Bundesges.etz über die Volks anwaltschaft, 
BGBl. Nr. 121/1977, wiI'd wie folgt geändert: 

Der § 21 entfällt. 

Artikel V 

Das Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, zu­
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 139/1979, wird wie folgt geändert: 

Im § 86 haben die Abs. 2 bis 4 zu lauten: 

,,(2) Eine juristische Person oder eine Perso­
nengesellschaft (Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft) kann nicht Aufsichts­
ratsmitglied sein. Mitglied kann ferner nicht sein, 
wer be~eits in zehn Aktiengesellschaften und Ge­
sellschaften mit beschränkter Haftung Aufsichts­
ratsmitglied ist. Sitze einer Person in mehreren 
Aufsichtsräten, in d~eda:s Mitglied gewählt üder 
entsandt ist, um die wirtschaftlichen Interessen 
des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverban­
des, einer Gemeinde, eines mit der Gesellschaft 
konzernmäßig verbundenen Wirtschaftsunter­
nehmens oder einer Kreditunternehmung, die 
mit der Gesellschaft in dauernder bankmäßiger 
V e~bindung steht, zu wahren, werden nur als 
ein Sitz gerechnet. Diese Bestimmung darf aber 
nicht dazu führen, daß jemand Jl1ehr als 20 Auf­
sichtsratssitze innehat. Sitze, die dieselbe Person 
in den Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften 
und von Gesellschaften mit beschränkter Haf­
tung innehat, sind zusammenzurechnen. 

(3) Ein Vorstandsmitglied einer Gesellschaft, 
die der Kontrolle des Rechnungshofes unterliegt, 
kann nicht mehr als fünf Sitze in Aufsichtsräten 
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von Unternehmen innehahen, die mit der Gesell­
schaft konzernmäßig verbu.nden sind. 

(4) Hat eine Person bereits so viel oder mehr 
Sitze in Aufsichtsräten inne, als gesetzIich zu­
lässig' ist, so kann sä.e in den hufsichtsrat einer 
Gesellschaft erst berufen' werden, sobald hie­
durch die gesetzliche Höchstzahl nicht mehr 
überschritten wird." 

Artikel VI 

Das Gesetz über Gesellscha,ften mit beschränk­
ter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, zuletzt geän­
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 320/1980, 
wird wie folgt geändert: 

§ 30 a hat zu lauten: 

,,§ 30 a. Eine juristische Person oder eine Per­
sonengesellschaft (Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft) kann nicht Aufsichtsrats­
mitglied sein. Mitglied kann ferner nicht sein, 
wer bereits in zehn Gesellschaften mit beschränk­
ter Haftung und Aktiengesellschaften Aufsichts­
ratsmitglied ist. 

Sitze einer Person in mehreren Aufsichtsräten, 
in die das Mitglied gewählt oder entsandt ist, 
um die wirtschaftlichen Interessen des Bundes, 
eines Landes, eines Gemeindeve~bandes, einer 
Gemeinde, eines mit der G~sellschaft konzern­
mäßig verbundenen Wirtschaftsunternehmens 
(§ 115) oder einer Kreditun1Jernehmung, die 
mit der Gesellschalt in dauernder bankmäßiger 
Verb~ndung steht, zu wahren, werden nur als 
ein' Sitz gerechnet. Diese Bestimmung darf aber 
nicht dazu führen, daß jemand mehr als 20 Auf­
sichtsratssitze innehat. 

Sitze, die dieselbe Person in den Aufsichts­
räten von Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
und von Aktiengesellschaften linnehat, sind zu­
sammenzurechnen. 

Ein Geschäftsführer einer Gesellschaft, die der 
Kontrolle des Rechnungshofes unterliegt, kann 
nicht mehr als fünf Sitze in Aufsichtsräten in 
Unternehmen innehaben, die mit der Gesell­
schaft konzernmäßig vel'bunden sind (§ 115). 

Hat eine Person bereits so viel oder mehr 
Sitze in Aufsichtsräten inne, als gesetzlich zu­
lässig ist, so kann sie in den Aufsichtsrat einer 
Gesellschaft erst berufen werden, sobald hiedurch 
die gesetzliche Höchstzahl nicht mehr über­
schritten wird." 

Artikel VII 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. 
Nr. 333, in der FassuIl'g der Novelle BGEI. 
Nr. 281/1980 wi.rd wie folgt geändert: 

1. Im § 17 sind die Worte "eines Landtages," 
zu streichen und ist folgender Satz anzufügen:-

"Dem Beamten, der MitgIied eines Landtages 
ist, ist die zur Ausübung des Landtagsmandates 
erforderliche freie Zeit zu gewähren." 

2. De·r § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. Der Beamte, der sich um das Amt des 
Bundespräsidenten oder um ein Mandat im Na­
tionalrat oder in einem Landragbewirbt, ist ab 
der Einbringung des gült~gen Wahlvorschlages 
bei der zuständigen Wahlbehörde 1»s zur Be­
kanntgabe des amtlichen Wahlergebnisses von der 
Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben frd­
zustellen. Wird der Beamte zum Bundespräsi­
denten oder zum Mitglied des NatJionalrates ge­
wählt, so ist er darüber hinaus bis zum Beginn 
der AußerdienststeIlung gemäß § 17 oder § 19 
von der Wahrnehmung seiner dienstlichen Auf­
gaben freizustellen." 

Artikel VIII 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zu­
letzt geändert durch das Bundesgesetz' BGBI. 
Nr. 561/1979, wird wie folgt geändert: 

Dem § 13 wird als Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Der Monatsbezug eines außerdienstgestell­
ten' Beamten, der eine im § 8 Abs. 1 des Bezüge­
gesetzes, BGBl. Nr. 273/1972, in der geltenden 
Fassung angeführte Funktion ausübt, wird auf 
80 vH gekürzt. Diese Kürzung wird abweichend 
von § 6 für jenen Zeitraum Wlirksam, für den 
dem Beamten auf Grund der angeführten Funk­
tion eine Amtszulage nach dem Bezügegesetz 
gebührt." 

Artikel IX 

Der § 13 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956, 
BGBl. Nr. 54, in der Fassung des Art. VIII die­
ses Bundesgesetzes ist auf Bundesbedienstete, die 
nicht Beamte sind, sinngemäß anzuwenden. 

Artikel X 

Das Einkommensteuergesetz '1972, BGBl. 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 335/ 
1975, 391/1975, 636/1975, 143/1976, 664/1976, 
320/1977, 645/1977, 280/1978, 571/1978 und 
550/1979 wil'ld wie folgt geändert: 

1. § 3 Z 6 hat zu lauten: 

,,6. die in den §§ 17 b~s 19 des Bezügegesetzes 
genannten Vel1gütungen sowie dem G~unde 
und der Höhe nach gleichartige Vergütun­
gen, die Mitglieder einer Landesregierung 
(des Wiener Stadtsenates) mit Ausnahme 
der Landeshauptmänner (des Bürgermeisters 
der Stadt Wien), Mitglieder eines Landtages, 
Bürgermeister, Vizebürgermeister (Bürger-
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meister-Stellvertreter) und 5ta,dträte (amts­
führende 'Gemeinderäte) 'in den 'Städten mit 
eigenem Statut sowie Bezirksvorsteher (Be­
zirksvorsteher-Stellvertreter) der Stadt Wien 
auf Grund landesgesetzliCher Regelung er­
halten,". 

2 .. § 3 2 .7 hat zu Jwten: 

,,7. die in '§ 4 Abs. 1 und 3 sowie in '§ 5 a 
Abs. 1 desVerfassungsgerichtshofgesetzes 
,genannten Auslagenver,gütJungen;". 

3.§ 3 2 8 hat zu lauten: 

,,8.diein§ '9 des Bezügegesetzes angeführten 
Auslagenersätzesowie gleichartige Auslagen­
ersätze, die d1e von Z 6 erfaßten Personen 
auf 'Grund 'landesgesetilieh~r Regelung erhal­
ten, soweit der Auslagenersatz bei Landes­
hauptmann-Stellvertretern (Vizebürgermei­
stern der Staat Wien) jenen eines Staats­
sekretärs, bei sonstigen Mitgliedern einer 
Landesregierung 90 vH des Auslagenersat­
zes eines Staatssekretärs, bei .Präsidenten 
(Vizepräsidenten, Stellvertretern des Präsi­
denten) eines Landtages jene~des Vorsit­
zenden (Stelhnertreters des Vorsitzenden) 
des Bundesrates, bei Khibobrriännern 'eines 

, Landta1?;es50 vH des Atiilagenersatzeseines 
Klubobmannes des, Nationalrates, bei SOI\­
sügen 'Minili'edern eines Landtages jenen 

'eines Mitgliedes des Bun'desrates sowie bei 
den von 2 6 erfaßt~n Gemeindefunktio­
nären jenen eines Mitgliedes des National­
rates nicht übersteigt,". 

4. § 16 Abs. 1 23 hat zu lauten: 

,,3. Pflichtbeiträge zu gesetzlichen Interessenver­
tretungenauf öffentlich-rechtlicher Grund­
la2"e sowie Betriebsratsumhge~. Zu oden 
Pflichtbeiträgen zählen' auch Klubbeiträge 
von Personen., die .BezÜJgeim :Sinnede~§ 25 
Abs. 1 2 4 erhalten, soweit diese Beiträge 
5 vH der laufenden Bezüge nicht überstei­
gen. Beiträge für die freiwillige Mitglied­
'schaft ,bei Berufsverbänden und ,Interessen­
vertretungenkönnen nur insoweit als Wer­
bungskostenabgezogen werden, als ·sie· in 
angemessener, statuterimäßig" festgesetzter 
Höhe geleistet werden. Voraussetzung . für 
die Abzugsfähigkeit 'ist atißerdem, ,daß sich 
.die Berufsverbände (Interessenvertretungen) 
nach ihrer Satzung und, tatsächlichen 'Ge­
schäftsführung ausschließli,eh oder überwie­
,gend mit .der Wahrnehm,ung der beruflichen 
Inter.essenihrer .. Mitg1ieder befassen,". 

5. § 16 Abs. 1 24 hat zu lauten: 

,;4. Beiträge des Versicherten zur Pflichtversiche­
rung in der gesetzlichen . Krranken-, Unfall-, 

. JPensions-und Arbeitslosenversicherung so-

wie zuaenzusätzlichenP~nsionsversicherun­
gen, die v.om· ,Pensionsnnstitut der öster­
reichischen Privatbahnen und vom Pen­
sionsinstitut der 'Linz'er Elektrizitäts- und 
Straßenbahn AG. durchgeführt werden., 
weiters Pensions-{Pmvisions~)Beiträge derIBe­
diensteten der Gebi'ets'körperschaften und· 
Pflichtbeiträge der Bediensteten öffentlich­
rechtlicher Körperschaften' zu Versorgungs­
einr,ichtungen, soweit auf Grund öffentlich-' 
rechtlicher Vorschriften eine Verpflichtung 
zur Teilnahme an einer solchen Versorgungs-

,einrichtung besteht, weiters Beiträge ,der von 
.§ 32 .7 und Z 8 und von Abs.4 und 5 
erfaßten Personen auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtung sowie PHichtbeiträge zu Ver­
sorgungs~ und Unterstützungseinrichtungen 

. der Kammern der ,selbständig .Enverbstäti­
gen, soweit diese Einrichtungen ,der Kran­
ken~, Altel's-, Invaliditäts- ,und Hinterblie­
benenversorgung dienen, .:weiters Beiträge 
V0n Arbeitnehmern zu einer ausländischen 
Pflichtversicher~ng, die einer inländischen 
gesetzlichen Kranken-, UnfaJl-" Pensions­
oder Arbeitslosenversicherung entsp~icht." 

6. 'Im§ 16 Abs. 3 hat der letzte Satz 'zu lauten: 

"Werbungskosten im Sinne .des Abs. 1 2 4 
und 5 sowie der Pauschbetrag gemäß' Abs. 1 2.6 
zweiter Satz und Werbungskosten im Sinne des 
§ 62 Abs. 2 2 1 un.a 6 .sind ohne Anrechnung 
auf.den Pauschbetrag ahsetzhar." 

7. An die Stelle des bisherigen § 16 Abs. 4 
bis 7 treten folgende B'estimmungen: 

,,(4) Die Hälfte der laufenden Bezüge, die die 
nicht von§ 3 2 6 erfaßten Bür1?:ermeister, Vize­
bürz:ermeister (Bürgermeister-Stellvertreter) oder 
Stadträte· (amtsführende ,Gemeinderäte) in dieser 
Eigenschaft erhalten, mindestens aber ein: Betr~g 
von 1080.0 S iährl,ich, ist ohne besonderen Nach­
weis. als Werbungskosten anZlUerkennen, soweit 
die genannten Bezüge die Jaulenden Bezüge eines 
Mitgliedes des Nationalrates nicht übersteigen. 
Die ohne besonderen Nachweisanzuerkennen~ 
den Werbungskosten sind mit einem Viertel der 
taufenden '. Bezüge, höchstens aber' mit 40 000 S 
jährlich ,begrenzt, wenn die genannten Personen 
gIeichz,eitig Auslagenersätze im-Sinne des§ 3 Z 7 
oder 8 erhalten .. Die ohne :besonderen Nachweis 
anzuerkennenden Werbungskosten dürfen wei­
ters nicht mit einem höheren Betrag als mit 
dem Betrag der in~gesamt empfangenen Bezüge 

,berücksichtigt werden. ,Der Werbungskosten­
pauschbetrag nach den vorstehenden Bestimmun­
gensteht neben dem Werbungskostenpauschbe­
trag nach Abs . .3 Z1,1; Abs. 3 letzter Satz gilt sinn­
gemäß. 

(5) Die bei Ausübung von Funktiönenim 
Sinne des § 29 Z 4 entstehenden Werbungskosten 
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sind ohne besonderen Nachwe~s in Höhe von 
50 v H der insgesamt empfangenen Vergütungen, 
mindestens aber mit 10800 S und höchstens mit 
40 000 S jährlich, jedoch nicht mit e~nem höheren 
Betrag a11 dem Betrag der insgesamt empfange­
nen Vergütungen anzuerkennen. Werbungskosten 
im Sinne des Abs. 1 Z 4 sind ohne Anrechnung 
auf den Pauschbetraog absetzbar. 

(6) Werden die Funktionen im Sinne der 
Abs. 4 und 5 nicht während eines vollen Kalen­
derjahres ausg,eübt, so ermäßigen sich die ange­
führten Beträge entsprechend der Anzahl der 
Kalendermonate, in denen die Funktionen aus­
geübt wurden." 

8. § 25 Abs. 1 Z 4 hat zulaut~n: 
,,4. Bezüge und Ruhe-(Versorgungs-)Bezüge im 

Sinne des Bezügegesetzes, der Verfassungs­
gerichtshofgesenzes und des Bundesg'esetzes 
über die Errichtung der Volksanwaltschaft 
sowie gleichartige Bezüge und Ruhe-(Versor­
gungs-)Bezüge, die Mitglieder einer Landes­
regierung (des Wiener Stadtsenates) und 
Mitglieder eines Landtages sowie deren Hin­
~erbliebene auf Grund landesgesetzlicher 
Regelung erhalten, weiters B,ezüge, die Bür­
germeister, Vizebürgermeister (Bürgermei­
ster-Stellvertreter) oder Stadträte (amts­
führende Gemeinderäte), BezirksvoI'Steher 
(Stellvertreter) der Stadt Wien sowi~ deren 
Hinuerbliebene auf Grund landesgesetzlQcher 
Regelung erhalten." 

9. § 26 Z 6 hat zu lauten: 

,,6. die aus öffentlichen Kassen gezahlten Auf­
wandsentschädigungen, soweit sie 10 vH 
des laufenden Arbeitslohnes nicht überstei­
gen, und Reisekostenersätze aus öffentlichen 
Kassen. Dagegen sind Entschädigungen, die 
für Vel"dienstausfall und Zeitverlust gewährt 
wel'1den, steuerpflichtig.- Nicht verrechnungs­
pflichtige Aufwandsentschädigungen und 
Kostenersätze, welche die vom §, 3 Z 7' 
und Z 8 erfaßten Personen erhalten, sind 
nicht gemäß dem ereten Satz zu behandeln,". 

10. Im § 29 hat die Z 4 zu buten: 

,,4. Funktionsgebühren der Funktionäre von 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften." 

11. § 62 Abs. 2 Z 6 hat zu lauten: 

,,6. Beiträge im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 3 zwei­
ter Satz und der Werbungskostenpausch­
betrag im Sinne des § 16 Abs. 4,". 

Artikel XI 

Die Bestimmungen des Art. X sind anzu­
wenden, 

1. wenn die Einkommensteuer veranlagt 
wird,' erstmals bei der Veranlagung 1981, 

2. wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
,durch Abzug erhoben oder durch Jahres­
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzah­
lungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 
1980 enden. 

Artikel XII 

Der § 16 Abs. 4 des Einkom:mensteuergesetzes 
in der Fassung vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes ist auf die Mitglieder der Volks­
anwaltschaft weiter anzuwenden. 

Artikel XIII 

Der Art. III § 11 des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 320/1980, mit dem das GesetZ über die Ge­
sellschaft mit beschränkter Haftung geändert 
wird, wird aufgehoben. 

Artikel XIV 

(Verfassungsbestimm ung) 

Die Mitglieder der Bundesregierung, die 
Staatssekretäre und die Mitglieder der Landes­
regierungen, die sich zum Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes im Amt be­
finden, haben die Anzeigen gemäß Art. I Z 3 
(§§ 1 a und 1 b des Unv,ereinbarkeitsgesetzes) 
unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 
sechs Monaten, zu erstatten. 

") 

Artikel XV 

(1) (Verfassungsbestimmung) Dieses Bundesge­
setz tritt mit 1. Jänner 1981 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dies,es Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich der Art. I, III, VII, VIII, IX 
und XIV die Bundesregierung, hinsichtlich des 
Art, H, soweit sie nicht dem Präsidenten des 
N a~ionaolrates obliegt, die Bundesregierung, hin­
sichtlich des Art. IV der Bundeskanzler, hin­
,sichtlich der Art. V, VI und XIII der Bundes­
minister für Justiz und hinsichtlich der Art, X, 
XI und XII der Bundesminister für Rinanzen be­
tr,amt, 
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